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WICHTIGER HINWEIS:

Um die Gefahr zu reduzieren, dass Sie unpassende Vertragsmuster verwenden oder Vertragsmuster in gesetzwidriger Weise abändern, ersuchen wir Sie aber, folgende Tipps zu beachten: 
1. Überprüfen Sie zuerst, ob das verwendete Vertragsmuster für Ihren arbeitsrechtlichen Sachverhalt passt!
2. Nehmen Sie Änderungen nur in unbedingt notwendigem Ausmaß vor! Die Texte sind an die Bedürfnisse der Arbeitgeber angepasst und nützen die sich bietenden gesetzlichen (und kollektivvertraglichen) Möglichkeiten für Arbeitgeber aus.
3. Im Falle von Unklarheiten wenden Sie sich bitte unbedingt an Ihren arbeitsrechtlichen Berater in der Wirtschaftskammer! Dieser kann Ihre konkreten Textentwürfe durchsehen und auf ihre Gesetzmäßigkeit überprüfen.




Stand: 2025

Dies ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes:
Burgenland, Tel. Nr.: 05 90907, Kärnten, Tel. Nr.: 05 90904, Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 851-0, 
Oberösterreich, Tel. Nr.: 05 90909, Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-0, Steiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-0, 
Tirol, Tel. Nr.: 05 90905-1111, Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-0, Wien, Tel. Nr.: (01) 51450-1010.
Hinweis! Diese Information finden Sie auch im Internet unter https://wko.at/. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster 
Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen.
Dieses Dokument verwendet vorwiegend Fachbegriffe. Diese werden nicht gegendert.
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für alle Geschlechter!
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Altersteilzeit

Dieses Muster ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Burgenland Tel. Nr.: 0590 907-2000, Kärnten Tel. Nr.: 0590 904, Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 8510,
Oberösterreich Tel. Nr.: 0590 909, Salzburg Tel. Nr.: (0662) 8888-397, Steiermark Tel. Nr.: (0316) 601-601,
Tirol Tel. Nr.: 0590 905, Vorarlberg Tel. Nr.: (05522) 305-1122, Wien Tel. Nr.: (01) 51450
Hinweis: Diese Information finden Sie auch im Internet unter http://wko.at. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter!
Zwischen der

	Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………………


(im Folgenden Arbeitgeber genannt)

und

	Herrn/Frau .................................................................................................


(im Folgenden Arbeitnehmer genannt)

wird folgende


VEREINBARUNG
ÜBER DIE ERBRINGUNG DER ARBEITSLEISTUNG IN FORM VON TELEARBEIT (§ 2H AVRAG)


abgeschlossen:

1. Allgemeines

Es wird vereinbart, dass der/die Arbeitnehmer: in seine/ihre Arbeitsleistung teilweise auch in der Form von Telearbeit erbringt.

2. Beginn und Ende

Die Telearbeit beginnt mit …………………………………………..

Die Telearbeitsvereinbarung kann gemäß § 2h Abs.4 AVRAG von jeder Vertragspartei aus wichtigem Grund unter Einhaltung einer einmonatigen Frist zum Letzten eines Kalendermonats aufgelöst werden. 

Die Telearbeitsvereinbarung kann neben den gesetzlichen Beendigungsmöglichkeiten von jeder Vertragspartei auch ohne wichtigen Grund unter Einhaltung einer Frist von zwei (Option: drei) Monaten zum Letzten eines Kalendermonats beendet werden.

Weiters ist eine einvernehmliche Auflösung der Telearbeitsvereinbarung jederzeit möglich. 

Nach Beendigung der Telearbeitsvereinbarung ist der/die Arbeitnehmer: in verpflichtet seine/ihre Arbeitsleistung am dienstvertraglichen Dienstort zu erbringen, soweit nicht das Dienstverhältnis insgesamt beendet wird. 

Option:

Die Telearbeitsvereinbarung wird befristet abgeschlossen und endet, ohne gesonderte Kündigung am …………………………… . 

3. Arbeitsort

Der Arbeitnehmer erbringt, entsprechend den folgenden Bestimmungen, seine Arbeitsleistung, im Rahmen der „Telearbeit“, außerhalb der betrieblichen Arbeitsstätte an seinem Wohnort.

Bei diesem Wohnort handelt es sich um (Adresse):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zusatz: 
Zusätzlich zum dienstvertraglich festgelegten Arbeitsort werden nachstehende außerbetriebliche Örtlichkeiten als weitere Arbeitsorte für die Telearbeit vereinbart:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… [z.B. Haupt- oder Nebenwohnsitz des/der Arbeitnehmers/in in ………………..; Wohnung des/der Partners/in oder eines anderen nahen Angehörigen in ………………..; Coworking-Space in ………………..] (Taxative Aufzählung von fixen Örtlichkeiten samt Adressen)

Die Erbringung von Arbeitsleistungen an andern, als den genannten und vereinbarten Arbeitsorten ist nicht gestattet.

4. Tätigkeiten 

Folgende Tätigkeiten werden im Rahmen der Telearbeit verrichtet: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Aufteilung der Arbeitszeit

Der/Die Arbeitnehmer: in erbringt seine/ihre Arbeitsleistung sowohl in der betrieblichen Arbeitsstätte als auch in der außerbetrieblichen Arbeitsstätte.  Die Lage der Normalarbeitszeit richtet sich nach der betrieblichen Normalarbeitszeit. 

An welchen Tagen die Arbeitsleistung im Betrieb zu erbringen ist, wird im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer festgelegt. Kommt keine Einigung zustande ist die Arbeitsleistung in der betrieblichen Arbeitsstätte zu erbringen.




Option 1:
Telearbeit wird an folgenden Wochentagen geleistet:	 Montag
									 Dienstag
									 Mittwoch
									 Donnerstag
									 Freitag
									 Samstag



Option 2:
Telearbeit wird an …… Tagen pro Kalenderwoche geleistet. Die Festlegung der konkreten Telearbeitstage für die jeweilige Kalenderwoche erfolgt im Einvernehmen zwischen dem/der Arbeitnehmer/in und dem/der Vorgesetzten.  

Der/Die Arbeitnehmer: in ist verpflichtet, an Telearbeitstagen am jeweiligen außerbetrieblichen Arbeitsort anwesend und erreichbar zu sein. 
 
Dem/Der Arbeitgeber: in bleibt die Änderung der Lage der Normalarbeitszeit auch in Bezug auf Telearbeit im Sinne des § 19c Abs. 2 und 3 AZG vorbehalten.

Wird die Arbeitsleistung vereinbarungsgemäß an der betrieblichen Arbeitsstätte erbracht gilt die Fahrt von außerbetrieblicher zu betrieblicher Arbeitsstätte und zurück nicht als Arbeitszeit.

Variante:
Da der Kollektivvertrag ……………………………………………………………………………. anzuwenden ist, stellt die Fahrt von der außerbetrieblichen zur betrieblichen Arbeitsstätte und zurück Arbeitszeit dar.

6. Arbeitszeitaufzeichnungen:

Der/Die Arbeitnehmer: in hat alle geleisteten Arbeitszeiten aufzuzeichnen. Privat bedingte Unterbrechungen der Arbeitsleistung zählen nicht als Arbeitszeit und sind daher als Pausen zu vermerken. 

Der/Die Arbeitnehmer: in hat die Arbeitszeitaufzeichnungen unmittelbar nach Ende eines jeden Monats der im Betrieb für die Kontrolle der Arbeitszeitaufzeichnungen zuständigen Stelle (z.B. Personalabteilung) vorzulegen.

Variante:
Gemäß § 26 Abs. 3 AZG sind Arbeitszeitaufzeichnungen bei Arbeitnehmern die ihre Tätigkeit überwiegend an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte ausüben, ausschließlich über die Dauer der Tagesarbeitszeit zu führen (Saldoaufzeichnung). 
Privat bedingte Unterbrechungen der Arbeitsleistung gelten nicht als Arbeitszeit und sind gesondert festzuhalten.

7. Mehrarbeit und Überstunden:

Überstunden und Mehrarbeit an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte werden nur vergütet, wenn sie ausdrücklich angeordnet werden.

8. Arbeitsmittel

· Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer folgende Betriebsmittel, für die Zeit der Tätigkeit im Rahmen der Telearbeit, zur Verfügung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Die zur Verfügung gestellten Betriebsmittel werden vom Arbeitgeber sowohl installiert als auch gewartet und verbleiben in dessen Eigentum. 

Der Arbeitgeber behält sich das Recht vor, die zur Verfügung gestellten Betriebsmittel jederzeit auszutauschen.

Der/Die Arbeitnehmer: in ist verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Betriebsmittel ausschließlich für berufliche Zwecke zu nutzen und die Benützung durch Dritte auszuschließen. Bei Beendigung der Telearbeitsvereinbarung oder bei Aufforderung des/der Arbeitgebers: in sind sämtliche zur Verfügung gestellten Betriebsmittel unverzüglich an den Arbeitgeber zu übergeben. 

· Der/Die Arbeitnehmer: in benützt eigene Arbeitsmittel für die Zeit der Tätigkeit im Rahmen der Telearbeit. Diese bestehen aus:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Aufwandsersatz

Zusätzlich zu den zur Verfügung gestellten digitalen Arbeitsmittel  leistet der/die Arbeitgeber: in an den/die Arbeitnehmer: in ein Telearbeitspauschale in Höhe von 

· [bookmark: _Hlk493682538]€ 3,00 brutto pro Telearbeitstag [ODER:]
· € 25,00 brutto monatlich,

welches im Rahmen der monatlichen Gehaltsabrechnung zur Auszahlung gebracht wird.  

Die Gewährung der Telearbeitspauschale ist dabei jedenfalls mit jenem Betrag begrenzt, der gesetzlich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei abgerechnet werden kann (aktuell € 3,00 pro ausschließlichem Telearbeitstag für maximal 100 Tage pro Kalenderjahr). 

Der/Die Arbeitnehmer: in anerkennt ausdrücklich die Angemessenheit der Höhe der Telearbeitspauschale. Bei der Festlegung der Telearbeitspauschale wurden sämtliche in Betracht kommenden Aufwendungen und Kosten im Zusammenhang mit der Telearbeit berücksichtigt, insbesondere auch die durch die dienstliche Nutzung allenfalls höheren Internet- und Telefongebühren sowie gegebenenfalls anteilige Kosten für Heizung, Strom, und Wasser. Über die Telearbeitspauschale hinaus stehen keine weiteren Aufwands- oder Kostenersätze aus dem Titel Telearbeit zu.



10. Pflichten und Haftung des Arbeitnehmers

Der/Die Arbeitnehmer: in verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellten Betriebsmittel so zu verwahren, dass eine Beschädigung durch Dritte ausgeschlossen ist. Auf den Schutz von Daten und Informationen ist in gleicher Weise zu achten, wie dies für den Betrieb vorgesehen ist. Vertrauliche Daten, Informationen und Passwörter sind so zu schützen, dass unbefugte Dritte weder darauf zugreifen noch Einsicht nehmen können. 

Für Schäden, die der/die Arbeitnehmer: in dem/der Arbeitgeber: in im Zusammenhang mit der Tätigkeit in der außerbetrieblichen Arbeitsstätte zufügt, haftet er nach den Bestimmungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes. Dies gilt auch für die im gemeinsamen Haushalt mit dem Arbeitnehmer lebenden Personen. 

11. Unfallversicherungsschutz

Der/Die Arbeitnehmer: in wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gemäß den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen (§ 175 ASVG) der unfallversicherungsrechtliche Wegschutz (Arbeitsunfall) nur für Örtlichkeiten von Telearbeit im engeren Sinn zur Anwendung gelangt. Der Weg von oder zu Örtlichkeiten von Telearbeit im weiteren Sinn ist davon nicht umfasst. Anderes gilt, wenn sich ein Unfall im zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der Telearbeit selbst ereignet. Hier handelt es sich, ungeachtet, ob es sich um Telearbeit im engeren oder weiteren Sinn handelt, um einen Arbeitsunfall nach den allgemeinen sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen.

Der/Die Arbeitnehmer: in ist verpflichtet, den/die Arbeitgeber: in über jeden Unfall, der sich in Zusammenhang mit der Telearbeit ereignet, unverzüglich zu informieren. 

12. Arbeitnehmerschutz

Der/Die Arbeitnehmer: in hat bei der Auswahl der Örtlichkeiten darauf zu achten, dass der gewählte Telearbeitsplatz auch den Aspekten der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes entspricht. In (sinngemäßer) Anwendung des § 12 und § 14 ASchG wurde der/die Arbeitnehmer: in durch den/die Arbeitgeber: in über ergonomisches Arbeiten unterwiesen. Er/Sie bestätigt, dass der im Rahmen der Telearbeit genutzte Arbeitsplatz hinsichtlich Größe, Ausstattung, Belichtung, Belüftung und Raumtemperatur für die Erbringung von Telearbeit geeignet ist.




	....................................,
	am ..............................

	Ort
	Datum





	................................................
	.................................................

	
Arbeitgeber
	
	
	gelesen und ausdrücklich einverstanden
Arbeitnehmer
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